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 Veröffentlicht am 16.11.1946

Norm

EO §43

Rechtssatz

Der Zweck der Sicherheitsleistung besteht darin, dem Gläubiger für den Fall, als die angestrebte Einstellung

abgewiesen wird, die Befriedigung zu gewährleisten. Für die Höhe der Sicherheit wird die mutmaßliche Höhe des dem

betreibenden Gläubiger drohenden Schadens maßgebend sein.
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